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ZVG § 90; BGB §§ 891, 1004 
Zwangsversteigerung; Folgen der Aufhebung des Zuschlagsbeschlusses 
 
1. Für denjenigen, der als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, streitet die Vermutung des 
§ 891 Abs. 1 BGB, dass er Eigentümer ist. Zur Widerlegung dieser Vermutung muss der 
Vermutungsgegner nicht nur beweisen, dass der eingetragene Erwerbsgrund nicht zu einem Erwerb 
des Rechts geführt hat, sondern grundsätzlich auch, dass es keinen anderen Erwerbsgrund gibt. 
2. Der Eigentumserwerb durch Zuschlag im Zwangsversteigerungsverfahren führt zwar zu einer zu 
berichtigenden Unrichtigkeit des Grundbuchs. Wird jedoch der Zuschlag rechtskräftig aufgehoben, 
so entfallen seine Wirkungen rückwirkend. Infolge einer solchen Aufhebung kann der Eigentümer 
von dem Erwerber den Abriss eines zwischenzeitlich errichteten Hauses und die Beseitigung einer 
zwischenzeitlich bestellten Grundschuld verlangen. 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 








































